
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 16 Bgld. SG 2005 Aufrechterhaltung
der Verkehrsbeziehungen

 Bgld. SG 2005 - Burgenländisches Straßengesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2018

(1) Werden durch den Bau einer Straße bestehende Straßen und Wege oder Zu- und Abfahrten unterbrochen oder

sonst unbenützbar gemacht, so hat der Straßenerhalter auf seine Kosten die erforderlichen Vorkehrungen zur

Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen in diesem Bereich zu tre en. Hiedurch tritt eine Änderung in der

Erhaltungsp icht wiederhergestellter Straßen und Wege nicht ein; werden diese Straßen und Wege über oder unter

einer Landesstraße geführt, obliegt dem Land (Landesstraßenverwaltung) die Erhaltung des Kreuzungsbauwerkes.

(2) Wird durch Straßenbaumaßnahmen oder sonstige Umstände, insbesondere auch durch Fehlen eines

verkehrswirksamen Anschlusses, der Durchzugsverkehr von einem Landesstraßenteilstück durch eine längere

Zeitspanne unterbrochen oder umgeleitet, kann das Land (Landesstraßenverwaltung) auf seine Kosten die

erforderlichen baulichen Vorkehrungen zur Ermöglichung einer Verkehrsumleitung tre en oder den Trägern der

Straßenbaulast jener Straßen, auf welche der Verkehr umgeleitet wird, die durch die stärkere Benützung entstandenen

Schäden abgelten.
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